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Beglaubigte Abschrift 

Verwaltungsgericht Berlin 
VG 24 K 1223.17 

ln der Verwaltungsstreitsache 

~ 

Verfahrensbevollmächtigte: · 

·eeschluss 

. Kraft & Rapp Rechtsanwältinnen, 
. Pannierstraße 8, 12047 Berlin, 

gegen 

das Land Berlin, 
vertreten durch das Landesamt far BOrger- und 
Ordnungsangelegenheiten - Ausländerbehörde -, 
Friedrich~Krause-Ufer 24, 13353 B~rlin, 

·hat die 24. Kammer des Verwaltungsgerichts Bartin 

EINGEGANG.EN 

D 3. Juni 2019 
~ratt & Ra 

Reohtsanwäfti~~en 

.Kiäg~rs, 

Beklagten, 

11· am ~7. Mai 2019 beschlossen: 

· Die Kosten des Verfahrens werden dem Beklagten auferlegt. 

Der Wert d~s Streitgegenstandes wird auf 5.000,00 Euro festgesetzt. 

GrUnde 

Nachdem die Beteiligten Obereinstimmend den- Rechtsstreit in der Hauptsache fOr 

erledigt erklärt haben, ist gemäß § 161 Abs. 3 de.r Verwaltungsgerichtsordnung . 

(VwGO) Ober die Kosten zu entscheiden. Nach dieser Vorschrift fallen die Kosten 

stets dem Beklagten· zur Last, wenn de~ Kläger mit seiner Bescheidung~ vor Klageer-
. . 

heöung rechnen· durfte. Dies ist nur dann nicht de~ Fall, wenn der Beklagte einen 

zureichenden Grund fOr dh9 Niclitbescheidung hatte, der deni Kläger bekannt war 
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oder den er kennen rriusste (vgl. ByerwG, Beschluss vom 23. Juli 1991 _- BVerwG 3 

C 56.90 -, juris). 

Ausgehend von diesem Maßstab hat der Beklagte die Kosten zu tragen. Die Klage 

war. ohne Vorverfahren zulässig, da die Voraussetzungen des § 75 Satz 1 VwGO 

vorlagen. Insbesondere ergab sich ein zureichender Grund dafUr, den Antrag des 

Klägers vom 26. Oktober 2017 auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach§ 25 

Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) unbeschieden zu lassen 

(§ 75 Satz 3 VwGO), nicht ~us dem vom Beklagten angefUhrten Umstand, dass ge

gen diesen (zwischenzeitlich) ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung 

geführt wurde. Nach summarischer Prüfung sah sich der Beklagte zu Unrecht gemäß 

§ 79 Abs. 2 AufenthG gezwungen, das Verfahren auszusetzen. Denn die zu ermit

telnde Frage, ob sich der Kläger im Zusammenhang mit der Vorlage einer offenbar 

teilweise kopiertechnisch erstellten Tazkira im Asylverfahren beim Bundesamt fUr V 
Migration und FlUchtlinge (Bundesamt) strafbar gemacht hat, war fUr die Entschei-

dung d~r Aufenthaltsbehörde nicht erheblich. Dies ergibt sich aus rechtssystemati-

schen Granden aus § 5 Abs. 3 Satz 1 AufenthG, .wonach in den Fällen der Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 bis 3 AufenthG von der Anwendung der 

allgemeinen Erteilurgsvoraussetzungen des § 5 Abs. 1 und 2 AufenthG abzuse~en 

ist und es somit weder auf die Identitätsklärung noch auf das Bestehen eines Aus

weisungsinteresses ankommt. Für die Entscheidung über die Erteilung der begehr-

ten Aufenthaltserlaubnis kam es auch nicht darauf an, ob sich aufgrund des Ermitt

lungsverfahrens möglicherweise Umstände hätten ~rgeben können, die das Bundes-

amt dazu bewogen hätten, eine Aufhebung der Anerkennung des Klägers als Flücht-

ling zu prUfen. 

Die Streitwertfestsetz~ng bßr~ht auf §§ 39 ff., _52 f. des ~ericht~ko~~engesetzes (Auf

fangstreitwert). 

Die Erledigung ist am 20. Mai 2019 eingetreten. 

Zur Entscheidung war die Berichterstatterin als Einzelrichterin berufen, da die Kam

mer ihr gemäß § 6 Abs. 1 VwGO den Rechtsstreit mit Beschluss vom 12. April 2019 

zur Entscheidung übertragen hat. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Dieser Beschluss ist hinsichtlich der Kostenentscheidung unanfechtbar (§ 158 Abs. 2 
VwGO). . 

Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-erandenburg zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 
Euro übersteigt. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 
7, 10557 Berlin, schrift.lich oder in elektronischer Form gemäß § 55a VwGO oder zu 
Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. Die Frist für die Einlegung der Beschwerde 
endet sechs Monate, nachdem sic.h das Verfahren ~urch die übereinstimmenden 
Erklärungen erledigt hat. Der Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten be
darf es nicht. 

Die Einzelrichterin 

Engel 
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